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fchäftileute »or unlauteren Kon Eurrenten.
Per »erjagen laut „9lat. gtg." bie Grefte bet Kantone,
feitbem öai einheitliche SBirtfd^aft§gebtet Oer ©öhroetj
nac| langwierigen kämpfen oerwirtlicht werben tft. ®ie
Konkurrenz ift interfantonal geworben, bie gefe^ücbe 5Re=

gelang muf? batum and? interfantonal Kerben. Unreb«
liehe ©ewerbetretbenbe fönnen, wenn ein Kanton »er*
einjelt »orgelt, einfach in einen Diadjbarfanfon mit weniger
fiten gen Vorfcpiftett Rieben unb »on bort au§ ihren Kon«
furrenten bai Seben fauer machen. ®ie Sailer £>anbel§
fammet fiat feinergeit in einem ©utachten treffenb auf
biefe Wifsfianbe ^ingemiefen. ©emerbeoerbanb, $anbel§«
unb 3nbuftrie»erein unb anbete Sntereffenien haben an«

gefic|i§ folder Qufonoenienjen gefordert, ba£ bet S unb
eingreife unb mit einheitlichem ©efeh gegen ben
unlauteren Wettbewerb in bet ganzen ©djmeii ©teflung
nehme. Audj bte ©atfadje, bafj ber jioilrechitiehe ©chuh
etbgenoffifdj ift, reimt [ich fehlest mit ber fantonalen
Vielaefialtigfeit ber firafree^tli^en ©anfiionen.

9iun legt ber Betner Vrioatbojent D. 91. ©ermann
in feinen „Vorarbeiten pr eibgenöffifcljen ©ewerbegefeh«
gebung" einen beachtenswerten, jitrifiifch fdjarf burch«
bauten unb fachlich fefi futtbierten ©ntwurf ju einem
BunbeSgefeh gegen ben unlauteren Wettbewerb »or.
Unlautere Konfurreng ift fteti eine grage bei ©atbe«

fianbei, relatio, unbeftimmt, faum auf einen ©eneral«
nennet p bringen. Au§ ben @cf)mterigfeiten, eine aß«

gemeine ©efinttion p ftnben, »erfuc^t ©ermann mit ber
Umfchretbung ßerauSpfornmen, baff unlauierer Wettbe«
werb ein ben ©run'ofätjen »on ©rar unb ©lauben miber«
fpredjenbei Vergolten einei ©ewerbetreibenben fei, ge-
eignet, ben ©ewerbebetrieb einei Konfurrenten p beetn«

trächtigen, ©er ©ntwurf pm @efe§ erflärt foldjeS Ver«
galten ali wiberrechtlieh unb nennt ali tppifdje Suffe«
rangen unlauteren Wettbewrbei: bie Vermenbung »on
©efchäftSnamen unb Unterf^eibungijeid|eti, bie geeignet
finb, Verwechslungen mit ben Waren ober Seiftungen
einei WiibemerberS Ijetbetpführen. gerner unrichtige
unb irreführenbe Behauptungen, bie geeignet ftnb, Wit*
bewerbet in ben Singen ber Kunbfchaft hwabpfepn ober
ihrenfKrebit ober iljreniBetrteb p gefähtben. überbiei bie
Verleitung »on Angefaßten einei Konfurrenten pm Verrat
»on ©efepftögeheimniffen ober anberweitigem Vertrauend
miprauch, fowte bie Verwertung folgen WiPraudjeS.
Perser gehören weiter unrichtige unb irreföhrenbe Angaben
über bie eigenen Waren ober Seiftungen ober ©efchäfti^
»erhältniffe, bie geeignet fmb, ben Anfleht einei befon«
beri günftigen Angebots h^oorprufen, unb enbltdh Be«

ftechung »on Angefießten einei ©efdjäftS p bem Swedf,
bei beffen Befteßimgen ober Aufträgen »or ben Witbe«
werbern beoorpgt p werben.

©ai ftnb gewiffe h^oorftedhenbe ©ppen unlauteren
Wettbewerbes. Unerfcf)öpfliih finb jebodj bie gormen;
fafi jeber ©ag bringt beren neue. ©te brauchen nicht
immer gegen beftimmte Konfurrenten gerietet p fein,
©ine flüchtige Beobachtung ber WirHithfeit lehrt, bafi jte
gar oft aßgemein fdjäbigenben ©harafter haben. ©ai
führt natürlich pt Konfequenj, bah bai ©efeh feben
Konfurrenten pr Klage ermächtigen tnufj, gleichviel, ob
ber unlautere Wettbewerb bireft gegen ihn gerichtet ift
ober nidEjt. AnbererfeitS wieberum foß bai ®efe| auch
nur ©ehuh gewähren gegen Verhalten unb ^anblungS«
weife »on Konfurrenten, nicht etwa gegen ^anblungen
©ritter, j. V. gegen Krebitfepbigung burdh persönliche
©egner ober burih unpfrtebene Kunben u. bergl.

©er »orliegenbe ©efepSenirourf con ®r. ©ermann
fiep eine Diethe ftrafrechtlicher ©anftionen »or,
burdj bie ber unlautere Wettbewerb je nach ber Schwere
bei einzelnen ©atbeftanbeS gefühnt wirb, ©runbfafs bleibt
aber immer, bah ei fi<h um ein AntragSbeltft hanbelt :

nur wenn ein Konlurrent ober ein BerufSoerbanb flagt,
fann ein gerecht liehei Verfahren gegen bie gehlbaren ein«

geleitet werben. Sunächft fann ©tnfteßung bei unlau«
teren ©efchäftigebareni unb Bejeftigung bei recpSmib«
rigen SufianbeS geforbert werben, felbft wenn fen Be=

Itagten bireft fein Vetfdjulben treffen foßte. Vefteht ber
unlautere Wettbewerb in ber äuffteßung ober Verbrei«
tung unptreffenber ober irrefühtenber Behauptungen, fo
fann auch auf beten Dtichtigfießung geflagt werben. Bei
Vetfcfjulben ift ber ©äter auherbem pm ©rfah bei bat«
aui ermachfenen ober »tefleicht noch eintretenben ©^abeni
»erpflichtet. ©ntfpringt ber miberrechiltchen ^»anblung
ein ©ewinn, fo ift btefer in er fier Stute pt ©ntfdhäbi«
gung p »ermenben. èa«belt ber ©äter aber mit bem
bireften Vorfah, Konfurrenten Schaben ppfügen, fo ift
er auf Eintrag einei Klageberedhtigten mit Buhe »on
bretpg bii jehntaufenb granfen p beftrafen. Dtüäfäßige
fönnen überbiei mit ©efängnti »on acht ©agen bii p
jwei fahren beftrafi werben. 3fn fchweren gäßen ift
ber ©äter auf Intrag bei Berufioerbanfeei pbem für
ein bii fünf fphre »on ber felbfiänbigen Sluiübung bei
Berufei auipfchltehen. Iii fehr wirffamei Wittel im
Kampf gegen ben unlauteren Wettbewerb ift wetter bie

WögltcftMt einer Vaöüfation bei gerichtlichen Urteils
»orgefehen.

©ai ungefähr wären bte ^saupigrunbfähe bei »or«
liegenben ©efepientwurfei, ber überbiei guftänbigfeiti«
fragen u. bergl, fowte gragen ber Haftung bei ®efc|äfti«
herrn für bte Éngefteflten unb ber greffe für publizierte
Witterungen ju regeln »erfu^t. Qntereffant erfepint
uni auch eine Beftimmung, ber pfolge ber Bunb eine

Verorbnnng über bai 9lui»erfaufiwefen für aße btejenigen
Kantone erlaffen foß, bte bafür ni^t bereiti eigene Dlormen
aufgefteflt haben.

®te Bunbeigefehgebung gegen ben unlauteren Weit«
bemetb ift zweifellos brin glich ia biefer Seit, ba bie
Schärfe bei Konfutrenjfampfei unb gefchäftlidhe ©chwte«
rigfeiten ben unlauteren Wettbewerb ganj befonberi be«

günftigt haben. ®r. ©ermanni ©ntwurf ift In amtlichem
Auftrag aber ohne amtliche ^Richtlinien »erfap unb ben
juftänbigen Bunbeibehöcben unterhrettet warben. Unferei
©radhteni hält er [ich in bemjenigen Dlahmen, ber feine
aflgemetne Innehmlichfeit ermöglichen bürfte.

§i (öivllülfijc
(ftorreipotibenj.)

Im 10. September würbe bie ft. gaßtfdje ©ewerbe«
unb Snbujtrteauifteßung eröffnet, bie bii pm 2. DEtober
bauern wirb, ©te ©röffnung würbe eingeleitet burch
einen mächtigen geftumpg, ber befonberi ber ©arftel«
lung heimifcher ©ebräudhe aui bem Kauton galt, ©rächten,
pchjetten, Wimmetfuhren, gipetfjenen, ilpfahrten, eine
Abteilung ©ticterei unb ©riïofagen, wedhfelten ab mit
ben grtnfenben graben ber befonberi im ©t. ©afler
Dberlanb noch heimifd^en ^o!zlar»en«©chniher.

®ie groh angelegte 9luifteßung oertritt in ihren ein«

jelnen Abteilungen bte Sanbwirtpaft, ©artenbau, @e«

werbe, Qnbufirte unb Kunft; jte umfap im ganjen 18
©ebäube. Wie bei einem Kunftmerfe otel Wert auf bie

Umrahmung gelegt wirb, fo hat man auch la ©t. ©aßen
ben Auifteßungiräumen gröhtmöglpe Aufmerffamfeit
gefcljenft. ®ie mächtigen |>aßen ftnb praftifdh unb auch

»on fünftlerifcher ©eite fefr bemunberniwert, ©urdh bte

überbachung mit Baumwofltüchern ober einem farbigen
©toff finb bte jôafien aße gut belichtet, garbenbuftig ifi
ber Woberaum, h?ß unb fauber bte Diahrungimittelhaß«/
mit ©toff häbfdh auigefchlagen ber Sftaum für ©ejtilita
buftrie, fälter unb fachlicher ber für ben Wafchtnenbau ufn).
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schästsleut« vor unlauteren Konkurrenten.
Hier versagen laut „Nat. Ztg." die Kräfte der Kantone,
seitdem das einheitliche Wirtschaftsgebiet der Schweiz
nach langwierigen Kämpfen verwirklicht worden ist. Die
Konkurrenz ist interkantonal geworden, die gesetzliche Re-
gelang Muß darum auch interkantonal werden. Unred-
liche Gewerbetreibende können, wenn ein Kanton ver-
sinzelt vorgeht, einfach in einen Nachbarkanton mit weniger
strengen Vorschriften ziehen und von dort aus ihren Kon-
kurrenten das Leben sauer machen. Die Basler Handels-
kammer hat seinerzeit in einem Gutachten treffend aus
diese Mißftände hingewiesen. Gewerbeoerband, Handels-
und Jndustrieverew und andere Interessenten haben an-
gestchts solcher Jnkonvenienzen gefordert, daß der Bund
eingreife und mit einheitlichem Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb in der ganzen Schweiz Stellung
nehme. Auch die Tatsache, daß der zioilrechtliche Schutz
eidgenössisch ist, reimt sich schlecht mit der kantonalen
Melgestaltigkeit der strafrechtlichen Sanktionen.

Nun legt der Berner Privatdozent O. A. Germann
in seinen „Vorarbeiten zur eidgenössischen Gewerbegesetz-
gsbung" einen beachtenswerten, juristisch scharf durch-
dachten und sachlich fest fundierten Entwurf zu einem
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor.
Unlautere Konkurrenz ist stets eine Frage des Tatbe-
standes, relativ, unbestimmt, kaum auf einen General-
nenner zu bringen. Aus den Schwierigkeiten, eine all-
gemeine Definition zu finden, versucht Germann mit der
Umschreibung herauszukommen, daß unlauterer Wettbe-
werd ein den Grundsätzen von Treu und Glauben wider-
sprechendes Verhalten eines Gewerbetreibenden sei, ge-
eignet, den Gewerbebetrieb eines Konkurrenten zu beein-
trächtigen. Der Entwurf zum Gesetz erklärt solches Ver-
halten als widerrechtlich und nennt als typische Auße-
rungen unlauteren Wettbewrbes: die Verwendung von
Geschästsnamsn und Unterscheidungszeichen, die geeignet
find, Verwechslungen mit den Waren oder Leistungen
eines Mitbewerbers herbeizuführen. Ferner unrichtige
und irreführende Behauptungen, die geeignet find. Mit-
bewerber in den Augen der Kundschaft herabzusetzen oder
ihrenMedit oder ihrsu Betrieb zu gefährden, überdies die
Verleitung von Angestellten eines Konkurrenten zum Verrat
von Geschäftsgeheimnissen oder anderweitigem Vertrauens-
mißbrauch, sowie die Verwertung solchen Mißbrauches.
Hierher gehören weiter unrichtige und irreführende Angaben
über die eigenen Waren oder Leistungen oder Geschäfts-
Verhältnisse, die geeignet sind, den Anschein eines beson-
ders günstigen Angebots hervorzurufen, und endlich Be-
stechung von Angestellten eines Geschäfts zu dem Zweck,
bei dessen Bestellungen oder Aufträgen vor den Mitbs-
werbern bevorzugt zu werden.

Das find gewisse hervorstechende Typen unlauteren
Wettbewerbes. Unerschöpflich sind jedoch die Formen;
fast jeder Tag bringt deren neue. Sie brauchen nicht
immer gegen bestimmte Konkurrenten gerichtet zu sein.
Eine flüchtige Beobachtung der Wirklichkeit lehrt, daß sie

gar oft allgemein schädigenden Charakter haben. Das
führt natürlich zur Konsequenz, daß das Gesetz jeden
Konkurrenten zur Klage ermächtigen muß, gleichviel, ob
der unlautere Wettbewerb direkt gegen ihn gerichtet ist
oder nicht. Andererseits wiederum soll das Gesetz auch
nur Schutz gewähren gegen Verhalten und Handlungs-
weise von Konkurrenten, nicht etwa gegen Handlungen
Dritter, z. B. gegen Kreditschädigung durch persönliche
Gegner oder durch unzufriedene Kunden u. dergl.

Der vorliegende Gefttzesentwurf von Dr. Germann
sieht eins Reihe strafrechtlicher Sanktionen vor,
durch die der unlautere Wettbewerb je nach der Schwere
des einzelnen Tatbestandes gesühnt wird. Grundsatz bleibt
aber immer, daß es sich um ein Antragsdelikt handelt:

nur wenn ein Konkurrent oder ein Berufsverband klagt,
kann ein gerichtliches Verfahren gegen die Fehlbaren ein-
geleitet werden. Zunächst kann Einstellung des unlau-
teren Geschäftsgebarens und Beseitigung des rechtswid-
rigen Zustandes gefordert werden, selbst wenn Ren Be-
klagten direkt kein Verschulden treffen sollte. Besteht der
unlautere Wettbewerb in der Ausstellung oder Verbrei-
tung unzutreffender oder irreführender Behauptungen, so

kann auch auf deren Richtigstellung geklagt werden. Bei
Verschulden ist der Täter außerdem zum Ersatz des dar-
aus erwachsenen oder vielleicht noch eintretenden Schadens
verpflichtet. Entspringt der widerrechtlichen Handlung
ein Gewinn, so ist dieser in erster Linie zur Entschädi-
gung zu verwenden. Handelt der Täter aber mit dem
direkten Vorsatz, Konkurrenten Schaden zuzufügen, so ist
er auf Antrag eines Klageberechtigten mit Buße von
dreißig bis zehntausend Franken zu bestrafen. Rückfällige
können überdies mit Gefängnis von acht Tagen bis zu
zwei Jahren bestraft werden. In schweren Fällen ist
der Täter auf Antrag des Berufsverbandes zudem für
ein bis fünf Jahre von der selbständigen Ausübung des

Berufes auszuschließen. Als sehr wirksames Mittel im
Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb ist weiter die

Möglichkeit einer Publikation des gerichtlichen Urteils
vorgesehen.

Das ungefähr wären die Hauptgrundsätze des vor-
liegenden Gesetzesentwurfes, der überdies Zuständigkeits-
fragen u dergl., sowie Fragen der Haftung des Geschäfts-
Herrn für die Angestellten und der Presse für publizierte
Mitteilungen zu regeln versucht. Interessant erscheint
uns auch eine Bestimmung, der zufolge der Bund eine

Verordnung über das Ausverkaufswesen für alle diejenigen
Kantone erlassen soll, die dafür nicht bereits eigene Normen
ausgestellt haben.

Die Bundesgesetzgebung gegen den unlauteren Wett-
bewerb ist zweifellos dringlich in dieser Zeit, da die
Schärfe des Konkurrenzkampfes und geschäftliche Schwie-
rigkeiten den unlauteren Wettbewerb ganz besonders be-

günstigt haben. Dr. Germanns Entwurf ist in amtlichem
Auftrag aber ohne amtliche Richtlinien verfaßt und den
zuständigen Bundesbehörden unterbreitet worden. Unseres
Erachtens hält er sich in demjenigen Rahmen, der seine
allgemeine Annehmlichkeit ermöglichen dürfte.

St. Gallische Ausstellung 19M.
(Korrespondenz.)

Am 10. September wurde die st. gallische Gewerbe-
und Industrieausstellung eröffnet, die bis zum 2!. Oktober
dauern wird. Die Eröffnung wurde eingeleitet durch
einen mächtigen Festumzug, der besonders der Darstel-
lung heimischer Gebräuche aus dem Kanton galt. Trachten,
Hochzeiten, Wimmetfuhren, Fischerszenen, Älpfahrten, eine
Abteilung Stickerei und Trikotagen, wechselten ab mit
den grinsenden Fratzen der besonders im St. Galler
Oberland noch heimischen Holzlarven-Schnitzer.

Die groß angelegte Ausstellung vertritt in ihren ein-
zelnen Abteilungen die Landwirtschaft, Gartenbau, Ge-
werbe, Industrie und Kunst; sie umfaßt im ganzen 18
Gebäude. Wie bei einem Kunstwerke viel Wert auf die

Umrahmung gelegt wird, so hat man auch in St. Gallen
den Ausstellungsräumen größtmögliche Aufmerksamkeit
geschenkt. Die mächtigen Hallen sind praktisch und auch

von künstlerischer Seite sehr bewundernswert. Durch die

Überdachung mit Baumwolltüchern oder einem farbigen
Stoff sind die Hallen alle gut belichtet. Farbenduftig ist
der Moderaum, hell und sauber die Nahrungsmittelhalle,
mit Stoff hübsch ausgeschlagen der Raum für Textiltn-
dustrie, kälter und sachlicher der für den Maschinenbau usw.
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Sie Kafeme hat eine fete umfangreiche ©ruppe auf«
genommen, biefenige ber götberung bet Sanbwirtßhaft.
Sai fantonale VolfiwirtfchaftSbepartement, bai fi. gaiïifd}«
Vauernfefretariat, bie ilpœirtfeiljafiiîommiffknen, Vete«
rtnäramt unb anbete mehr, îjsabc-n biet ein ßhön bärge«
ficßtei ftatiftifc^eâ Material gufammengebracljt, bie in
Vilbern unb gafftet bie ©ntroicikng unb ben ©tanb
bei Slcferbauei unb bei SBeinbatiei geigen, bann weitere
Sarfieflungen über ben ©tanb De« knbmirif^aftli^en
®enoffenfc|aft§mefeni, Milchprobuftion, gletfehprobuttion,
Viehhaltung, Vtehenlroidtlung, Ttergugefjörigfett bieten.
SBeitere Srbeiten beßhäftigen jtch mit bem Vefknb bet
ißferbe, giegen, 3awoés bet ©erneut)unbe, ©terpro«
buîtion, ©sßügel« unb Kanhtchenguchi. Siefei reiche Maß
oon Arbeiten wirb feinet ergängt butch ©tatiftifen übet
bie ©taatiauigaben gut görberung bet Sanbwirtfchafi,
£>agel« unb Viehoerfidjerung unb bie ^Rentabilität ber
Sanbmirtfchaft im Kanton. Sai Veterinaramt geigt in
bet Üerärgtlichen Sbteilung Qnftrumente, Utenftlien, Slp«

patate unb Präparate für Ttergucht unb Tierpflege.
©ine befonbete Slbteilimg bilbet bie ©ruppe : D&fibau

unb SSMttbau. £>ter rüctet bie feinen ©pegialitäten bet
eingehen Sanbeigegenben auf. hieben Tafel', SBirtfchafti'
unb- Moftobft etfte^t man bie ©otiietung unb Verpacl«
ung oon Tafekbft, Dbftknferoen unb Sörrobft, fomie
belehsenbe SarfMtragen aui bem ©ebiete bet görberung
bei Dbfibauei unb bet Dbfioerroertung. Sie Vefudjer
bet Sluifieflung werben Gelegenheit haben, fic^ oon ber
Vorgüglichfett bet Vgeinialer unb DberlSnbet 3Beirse gu

übergeugen. Selber ift bet oftf^roeigetif^e äßeinbau ge«

genüber früher fiatï gmüdgegangen. Sieben Kränkelten
irnb ungünfiigen 2öitterung§etnfCöffen [etjl bem SBetnbau
bie Konfurreng ber ciel billigeren Tirolerwetne arg gu.
®i gilt auch hier bet IppeU bei Drganifationsfomiteei,
aßei etngufe^en, mai gut |>ebung unb görberung alt«

übetliefetter SößeinMtur tonnte beitragen, nämlich nur
bai etnhelmife|e $robu!t hoch gu galten.

Sie ianbroirtfchaftlid)® SR affinen « unb@eräte«
ab te ilun g ift mit 67 Skëfteflern oertreten. Unter ben
ft. gaßifdjen Skifteßern all ©pegialiften in biefer Stance,
finben mit auch eingelne aui anbern Kantonen oertreten,
bie auf btefem ©ebiete oorgüglichei leiften. Sie Sluifiel«
lung biefet ©ruppe geigt piel Seben unb wirb ftth bei«
falb fek intereffant geftalten. Sie §anbw et!er liegen
%er Tätigfeit an einet eigeni ^ergefteHten SSBerlfiraße
ob. ©laibläferet, |>olgbilbha«eret, ^anbmeberei, @ki=
maleret werben hkr gegeigt auch bie allgemeinen '-Berufe,
mie ©d)kffcr, ©greinet ufm. Sin bie SBerlftraße an«
fdßießenb folgt bie Veruflbilbmtg, Slrbeiten aui ben
kufmännijcfeen unb gewerblichen gortbilbungifchulen,
Van!« unb Verfehtiwefen unb bie tftäume für Sßotjn«
fuUut netbienen gleichfalls lobenbe ©rmähnung. Vefor,«
betireichhaltig ift bie Tegtil tnbufirie nettreten. Stebft
ben großen Slu§fießplät)en ber ©tücfwaren« enb 3k§«
ïûftanftalten, ben Vitrinen ber ©tiderei, ben ntelen ©in«

gekuifießern biefet ©ruppe mitfamt ber |janbelif«hule,
ber äßebfdjule unb ber feit einigen Qaljren neu etnge«

führten Äunfifetbenlnbufirie, gehören bie grofen SJkbe«

abteilungen ber ^efleibungigef^äfte hierher. 3m SJtobeä
mirb ferner bie gang? Kläranlage unb bai Kanalifationi«
mefen ber ©tabt ©t. ©aßen norgcführt. Te^nifd^e mert«
noße Sarlegungen enthalten bie Slbteilungen ber @lef
trigiiäti« unb ©ainerforgung. Qu sicer befon«
fonbern §aüe ftnb 9)laf^inen unb gahrjeuge aui«
gefieUt. gerner finben mir hier bie Sefleibungi« unb Ski«
rüftungilnbuftrie, Slahrungi- unb ®enu|mittelbran^e,
bann bie <|emif^e Qnbuftrie, bai grap|ifihe ©emerbe,
bie ißapierinbuPrie, weiter bai §olg unb Metall«
gewerbe, bie Sauinbuftrie, bai ©ieblungi« unb

öffentliche SSauroefen flnnrei^ uertreten.
3n oerf^iebenen gelbern ber Sinkgen fiab greilanb«

ftauben unb Sllpenpflangen untergebracht. Sie Sluiftel«
lung geigt Slabelhölger, Çoïgfortimente jeber @röge unb
oerfihiebener folgerten, ©ägereiholg, Srennholg, Qmpräg«
nietfkngen führen bie Ipeobufte bei SBalbei nor Singen.
Sluch bie Kunfifammkng bürfte nicht oergeffen werben,
roo Maler, Irchiteften, Silbhauer einen großen
9fepräfentationiraum gefdhäffen hoben. Ste Slbteilung
Kauft hat eigentlich Slnfprü^e auf jebe §aße, ba bie

meiften baoon nach forgfältigem, ffinftlerifchem tßlan her«

gefteßt mürben.
Qu ermähnen ift noch bte gifchereiabteilung, mo bie

Seiftungen bei ©taatei unb ber Sereine in graphif^en
Sarfteüungen erftdhtlich ftnb. Slefe Ibteikng übt auf
bie Sefudjet eine große Slngiehungifraft aui. Ser gl«
fdjeretoerbanb bei Kantoni ©t. ©aßen ift ein fehr eif«

riger, im Qalite 1926 warben aßetn 22 Mißtönen Qung«
fifche in ben öffentlichen ©ewäffern auigefeht. ©tnsgi«
jeherfiube mit Sadofen laßt bem luipeDcmgibefu^er
bie oetfehiebenften ©orten pifant gebraten oorführen.
gür bai leibliche SBohl bient ein großes Sluifießnngi«
reftaurant, bann SSeinwirtfehaft, Moftwirtfchaft, Mtl<h=
unb Kßdhlifiube, fobaß man, wenn man wirfltd) bie ©ad&e

nur etwai eifrig ftä} anfielt, gerne in tiefen frönen
Stäumen Ißlah nimmt. @i ftnb bte§ nur bie wefentliçhen
Slafgelâjmirigers aui ber groß angelegten ©t. @aßer Slui«
fteßung, bie aße ©hre macht.

IflteriflMiuio Ici 1er Bettetfng,

»slit ml SerarBeitw# Her »aupffe.
ißrofeffor Dtto ©raf, ©tuttgart f^reibt im „gür

Sauplai unb Sîerïfiatt": SBer baut, hat Sauftoffe gu
befteüen unb abgunehmen, fowie bie gelieferten Sauftoffe,
fofern fie ber Vereinbarung entfpre(|en, gu oerarbeiten
mit ber Vebingung, baß fofort ober in gewtffer Qeit
Bauteile entfielen, bie eine beftimmte Sßiberfianbsfähiß'
fett gegen Vekftung, Stegen, groft, höh® Temperaturen

Vereinigte Drahtwerke A.-G., Biel
Präxisgezogeirse Naieriaiisfi
in EäS@W und Slallï, aller Profile,
für Masdiinenbau» Schrauben-
fabrikation und Fassondreherei,
Trai%sfftëssi@psw@ei@ii, Bassd»
eise« u. BandsSalîl kaltgewalzt.

Kr. 24 Jllnstr. schweiz. Hanow.-Zettttng („Meisterblatt")

Die Kaserne hat àe sehr umfangreiche Gruppe auf-
genommen, diejenige der Förderung der Landwirtschaft.
Das kantonale Volkswirtschaftsdepartement, das st. gallische
Bauernsekretariat, die Alpwirtschastskommissionen, Vete-
rinäramt und andere mehr, haben hier ein schön darge-
stclltes statistisches Material zusammengebracht, die in
Bilder« und Zahlen die Entwicklung und den Stand
des Ackerbaues und des Weinbaues zeigen, dann weitere
Darstellungen über den Stand des landwirtschaftlichen
Genossenschaftswesens, Milchproduktion, Fleischproduktion,
Viehhaltung, Viehentwicklung, Tierzugehörigkeit bieten.
Weitere Arbeiten beschäftige« sich mit dem Bestand der
Pferde, Ziegen, Zuwachs der Sennenhunde, Eierpro-
duktion, Geflügel- und Kaninchenzucht. Dieses reiche Maß
von Arbeiten wird ferner ergänzt durch Statistiken über
die Staatsausgaben zur Förderung der Landwirtschaft,
Hagel- und Mehversicherung und die Rentabilität der
Landwirtschaft im Kanton. Das VeLerinäramt zeigt in
der tierärztlichen Abteilung Instrumente, Utensilien, Ap-
parate und Präparate für Tierzucht und Tierpflege.

Eine besondere Abteilung bildet die Gruppe: Obstbau
und Weinbau. Hier rücken die feinen Spezialitäten der
einzelnen Landesgegendsn auf. Neben Tafel-, Wirtschafts-
und- Mostobst ersieht man die Sortierung und Verpack-
ung von Tafelobst, Obstkonserven und Dörrobst, sowie
belehrende Darftellungen aus dem Gebiete der Förderung
des Obstbaues und der Obfivzrwertung. Die Besucher
der Ausstellung werden Gelegenheit haben, sich von der
Vorzüglichkeit der Rheintaler und Oberländer Weine zu

überzeugen. Leider ist der oftschweizerische Weinbau ge-

genüber früher stark zurückgegangen. Neben Krankheiten
und ungünstigen Witterungseinflüssen setzt dem Weinbau
die Konkurrenz der viel billigeren Tirolerweine arg zu.
Es gilt auch hier der Appell des Orgamsationskomitees,
alles einzusetzen, was zur Hebung und Förderung alt-
überlieferter Weinkultur könnte beitragen, nämlich nur
das einheimische Produkt hoch zu halten.

Die landwirtschaftliche Maschinen - und Geräte-
abteilung ist mit 67 Ausstellern vertreten. Unter den
st. gallischen Ausstellern als Spezialisten in dieser Branche,
finden wir auch einzelne aus andern Kantonen vertreten,
die auf diesem Gebiete vorzügliches leisten. Die Ausfiel-
lung dieser Gruppe zeigt piel Leben und wird sich des-
halb sehr interessant gestalten. Die Handwerker liegen
ihrer Tätigkeit an einer eigens hergestellten Werkstraße
ob. Glasbläserei, Holzbildhauerei, Handweberei, Glas-
Malerei werden hier gezeigt, auch die allgemeinen Berufe,
wie Schlosser, Schreiner usw. An die Werkstraße an-
schließend folgt die Berufsbildung, Arbeiten aus den
kaufmännischen und gewerblichen Fortbildungsschulen,
Bank- und Verkehrswesen und die Räume für Wohn-
kultur verdienen gleichfalls lobende Erwähnung. Beson-
ders reichhaltig ist die Textil industrie vertreten. Nebst
den großen Ausstellplätzen der Stückwaren- «nd Aus-
rüftanstalten, den Vitrinen der Stickerei, den vielen Ein-

zàusstellern dieser Gruppe mitsamt der Handelsschule,
der Webschule und der seit einigen Jahren neu einge-
führten Kanstseidenindustrie, gehören die großen Mode-
abteilungen der Bekleidungsgeschäfte hierher. Im Modell
wird ferner die ganz? Kläranlage und das Kanalisations-
wesen der Stadt St. Gallen vorgeführt. Technische wert-
volle Darlegungen enthalten die Abteilungen der Elek-
Lrizitäts- und Gasversorgung. In einer beson-
sondern Halle find Maschinen und Fahrzeuge aus-
gestellt- Ferner finden wir hier die Bekleidungs- und Aus-
rüstungsindustrie. Nahrungs- und Genußmittelbranche,
dann die chemische Industrie, das graphische Gewerbe,
die Papierindustrie, weiter das Holz- und Metall-
gewerbe, die Bauindustrie, das Siedlungs- und

öffentliche Bauwesen sinnreich vertreten.

In verschiedenen Feldern der Anlagen sind Freiland-
stauben und Alpenpflanzen untergebracht. Die Ausfiel-
lung zeigt Nadelhölzer, Holzsortimente jeder Größe und
verschiedener Holzarten, Gägereiholz, Brennholz, Jmpräg-
nierstangen führen die Produkte des Waldes vor Augen.
Auch die Kunstsammlung dürfte nicht vergessen werden,
wo Maler, Architekten. Bildhauer einen großen
Repräsentationsraum geschaffen haben. Die Abteilung
Kunst hat eigentlich Ansprüche aus jsde Halle, da die

meisten davon nach sorgfältigem, künstlerischem Plan her-
gestellt wurden.

Zu erwähnen ist noch die Fischereiabteilung, wo die

Leistungen des Staates und der Bereine in graphischen
Darstellungen ersichtlich sind. Diese Abteilung üb! auf
die Bssucher eine große Anziehungskraft aus. Der Fi-
schereioerband des Kantons St. Gallen ist ein sehr eis-

riger, im Jahre 1926 wurden allein 22 Millionen Jung-
fische in den öffentlichen Gewässern ausgesetzt. Gin? Fi-
scherflube mit Backofen läßt dem Ausstellungsbesucher
die verschiedensten Sorten pikant gebraten vorführen.
Für das leibliche Wohl dient ein großes Ausstellungs-
restaurant, dann Weinwirtschaft, Mostwirtschast, Milch-
und Kkchliftà, sodaß man. wenn man wirklich die Sache
nur etwas eifrig sich ansieht, gerne in diesen schönen
Räumen Platz nimmt. Es sind dies nur die wesentlichen
Aufzeichnungen aus der groß angelegten St. Gallex Aus-
stellung, die alle Ehre macht.

MtênaWfW hêi her VOM«,
Mchm md BemMii« der Baustoffe.

Professor Otto Graf, Stuttgart schreibt im „Für
Bauplatz und Werkstatt": Wer baut, hat Baustoffe zu
bestellen und abzunehmen, sowie die gelieferten Baustoffe,
sofern sie der Vereinbarung entsprechen, zu verarbeiten
mit der Bedingung, daß sofort oder w gewisser Zeit
Bauteile entstehen, die eine bestimmte Widerstandsfähig-
keit gegen Belastung, Regen, Frost, hohe Temperaturen

VereZmzte vrakt^erke â.-O.» Wek

in LiSSll unà allei- Lrokile,
tun MsKàinendsu, ZänsubsQ-
ksdî'ikAtion unci tstsssonstrekerei.

u. ZNffdÄKZAkZ kaltZsrvalrt.


	St. Gallische Ausstellung 1927

